


L 868 in Berne 

In diesem 
Streckenabschnitt wird die 
Gegenläufigkeit 

aufgehoben und die 

Nebenanlage mit Radfahrer 
frei für die Gegenrichtung 
beschildert. Der Radfahrer 
kann somit entscheiden, ob 
er auf der Fahrbahn oder 
auf der Nebenanlage 
fahren möchte. 



L 868 in 

Fahrtrichtung 

Ortsmitte 

Die Gegenläufigkeit 

wird aufgehoben 



DIE B 212 ALS GEHWEG 
BESCHILDERT 

DIE FEHLENDE BREITE 
LÄSST KEINEN 
RADFAHRVERKEHR ZU 



DER GEMEINSAME RAD/GEHWEG 
WIRD AUFGEHOBEN          

GEMEINSAMER RAD/GEHWEG FÜR 
JEDE FAHRTRICHTUNG (KEINE 
GEGENLÄUFIGKEIT) 



DER  RADFAHRER FÄHRT AUF 
DER FAHRBAHN 

RAD/GEHWEG  IN FAHRTR. 
RANZENBÜTTEL, DIE 
GEGENLÄUFIGE 
BENUTZUNGSPFLICHT WIRD 
AUFGEHOBEN 



GEMEINSAMER RAD/GEHWEG 
IN WESERDEICH 

DIE NEBENANLAGE ENDET IN 
MOTZEN 





DIE FAHRBAHN IST SEHR BREIT 
UND AUS MEHREREN 
RICHTUNGEN STARK 
FREQUENTIERT 

VOM SCHAART BIS ZUR FÄHRE 
BLEIBT DIE BENUTZUNGSPFLICHT 
DER  NEBENANLAGE BESTEHEN 



DIE NEBENANLAGE IST 
FARBLICH ABGESETZT 

DIE BESCHILDERUNG KANN 
DAHER KOMPLETT ENTFERNT 
WERDEN 



K 217 Deichshausen 

Die Nebenanlage ist 
farblich abgesetzt. VZ 
241 StVO (getrennter 
Rad/Gehweg) kann 
entfernt werden. 



DER GEMEINSAME RAD/GEHWEG 
WIRD AUFGEHOBEN 

DIE NEBENANLAGE WIRD ALS 
GEHWEG/RADFAHRER FREI 
BESCHILDERT 




